
Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

██████████████████

mit E-Mail vom 21. Januar 2020 bitten Sie: 

"bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

1) Dokumente zu Petitionen seit Juli 2019 bis heute mit allen 
verwaltungstechnisch erforderlichen Angaben (exklusive 
personenbezogener Daten). 

Dokumente, aus denen alle für Petenten zu erfüllenden Formalia 
hervorgehen für 
2) Petitionen in Papierform 
3) Online-Petitionen mittels  
https://epetitionen.bundestag.de/". 

Nach einer ersten Prüfung darf ich Ihnen mitteilen, dass es zur 

weiteren Bearbeitung die Mitteilung einer persönlichen E-Mail-

Adresse bzw. Ihrer postalischen Anschrift bedarf. Bitte lassen Sie 

mir die Information bis zum 23. Februar 2020 zukommen. 

Die aktuellen Datenschutzhinweise, die Sie über die Erhebung 

und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die 

Verwaltung des Deutschen Bundestages informieren, sind unter 

folgendem Link abrufbar: 

https://www.bundestag.de/datenschutz 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Lompa 

per Email
███████████████████████████
████
██████
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